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I 

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EG) Nr. 923/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. September 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 zur Aufstellung des zweiten „Marco Polo“- 
Programms über die Gewährung von Finanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesserung der 

Umweltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems („Marco Polo II“) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, insbesondere auf Artikel 71 Absatz 1 und 
Artikel 80 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Halbzeitbilanz zum Verkehrsweißbuch der Euro
päischen Kommission von 2001 mit dem Titel „Für ein 
mobiles Europa — Nachhaltige Mobilität für unseren 
Kontinent“ vom 22. Juni 2006 wird das Potenzial des 
Programms Marco Polo, das durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1382/2003 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Juli 2003 über die Gewährung von Fi
nanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesserung der Um
weltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems („Programm 
Marco Polo“) ( 3 ) geschaffen wurde, hervorgehoben, als 

Finanzierungsquelle dazu beizutragen, Betreibern auf 
überlasteten Straßen Alternativen durch andere Verkehrs
träger zu bieten. Das Programm Marco Polo ist daher ein 
Grundelement der aktuellen Verkehrspolitik. 

(2) Werden keine entschiedenen Maßnahmen ergriffen, wird 
der Straßengüterverkehr in Europa bis 2013 um mehr als 
60 % zunehmen. Dies würde zu einer geschätzten Zu
nahme des grenzüberschreitenden Straßengüterverkehrs 
um 20,5 Mrd. Tonnenkilometer im Jahr in der Europäi
schen Union bis zum Jahr 2013 führen und hätte nega
tive Folgen durch zusätzliche Kosten für Straßeninfra
strukturen, Verkehrsunfälle, Staus, lokale und globale 
Schadstoffemissionen, Umweltschäden sowie Risiken für 
die Zuverlässigkeit der Versorgungskette und der Logis
tikprozesse. 

(3) Um diesen Anstieg bewältigen zu können, ist es erfor
derlich, den Kurzstreckenseeverkehr, die Schiene und die 
Binnenschifffahrt stärker als bisher zu nutzen und den 
Verkehrs- und Logistiksektor, einschließlich der Trocken
häfen und anderer Plattformen, die die Intermodalität 
erleichtern, zu weiteren wirkungsvollen Initiativen anzu
regen, um neue Konzepte und die Nutzung technischer 
Innovationen im Bereich aller Verkehrsträger und ihrer 
Verwaltung zu fördern. 

(4) Es ist das Ziel der Europäischen Union, umweltfreundli
che Verkehrsträger zu stärken, unabhängig davon, ob 
dies zu einem spezifischen Verlagerungs- oder Vermei
dungseffekt beim Straßengüterverkehr führt. 

(5) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 ( 4 ) war die 
Kommission aufgefordert, eine Bewertung des Pro
gramms Marco Polo II (nachstehend „Programm“ ge
nannt) durchzuführen und erforderlichenfalls Vorschläge 
zur Änderung dieses Programms vorzulegen.
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( 1 ) Stellungnahme vom 24. März 2009 (noch nicht im Amtsblatt ver
öffentlicht). 

( 2 ) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 23. April 2009 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 
vom 27. Juli 2009. 

( 3 ) ABl. L 196 vom 2.8.2003, S. 1. ( 4 ) ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 1.



(6) Eine externe Bewertung der Ergebnisse des Programms 
Marco Polo hat gezeigt, dass dieses Programm seinen 
Zielen hinsichtlich einer Verkehrsverlagerung voraussicht
lich nicht gerecht wird, und hat Empfehlungen zur Ver
besserung seiner Wirksamkeit gegeben. 

(7) Die Kommission hat die in der externen Bewertung vor
geschlagenen Maßnahmen sowie weitere Maßnahmen zur 
Erhöhung der Wirksamkeit des Programms einer Folgen
abschätzung unterzogen. Diese zeigte die Notwendigkeit, 
eine Reihe von Änderungen an der Verordnung (EG) Nr. 
1692/2006 vorzunehmen, um die Teilnahme von Klein- 
und Kleinstunternehmen zu fördern, die Schwellen für 
die Förderfähigkeit von Aktionen zu senken, die Förder
intensität zu erhöhen und die Durchführungs- und Ver
waltungsverfahren des Programms zu vereinfachen. 

(8) Die Teilnahme von Klein- und Kleinstunternehmen an 
dem Programm sollte gefördert werden; dazu sollte es 
auch Einzelunternehmen gestattet werden, Finanzmittel 
zu beantragen, und die Schwellen für die Förderfähigkeit 
von Projekten, die von Binnenschifffahrtsunternehmen 
eingereicht werden, sollten gesenkt werden. 

(9) Die Schwellen für die Förderfähigkeit für Finanzierungs
vorschläge sollten gesenkt und außer im Falle von ge
meinsamen Lernaktionen in verlagerten Tonnenkilo
metern pro Jahr angegeben werden. Diese Schwellen soll
ten für den gesamten Durchführungszeitraum der im 
Anhang genannten Aktionen berechnet werden, ohne 
einen jährlichen Prozentsatz für die Ausführung festzule
gen. Bei Aktionen zur Straßenverkehrsvermeidung sollten 
keine besonderen Schwellen mehr erforderlich sein, und 
für diese Art von Aktionen, katalytische Aktionen und 
Meeresautobahnen-Aktionen sollte eine Mindestdauer 
eingeführt werden. 

(10) Die Förderintensität sollte erhöht werden; dazu sollte der 
Begriff „Güter“ definiert werden, um dieses Element bei 
der Berechnung der Verkehrsverlagerung zu berücksichti
gen, und in Ausnahmenfällen sollten bei Startverzögerun
gen Verlängerungen der Höchstdauer von Aktionen zu
lässig sein. Der Anpassung der Förderintensität von 1 
EUR auf 2 EUR nach dem in Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 1692/2006 vorgesehenen Verfahren sollte im 
Text des Anhangs in der geänderten Fassung Rechnung 
getragen werden. 

(11) Zur Vereinfachung der Durchführung des Programms 
sollte Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 
über Förderungsbedingungen für Zusatzinfrastruktur ge
strichen werden. Darüber hinaus sollte das Ausschussver
fahren für die jährliche Auswahl der zu fördernden Ak
tionen abgeschafft werden. 

(12) Im Bereich der Meeresautobahnen sollte eine detailliertere 
Verbindung zwischen dem Programm und dem trans
europäischen Verkehrsnetz (TEN-V), das den Rahmen 
für die Meeresautobahnen festlegt, hergestellt werden, 
und in die Bewertung der Umweltverträglichkeit sollten 
alle externen Kosten der Aktionen einfließen. 

(13) Die Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 sollte daher ent
sprechend geändert werden. 

(14) Um die Maßnahmen gemäß dieser Verordnung möglichst 
schnell durchführen zu können, sollte die Verordnung so 
bald wie möglich nach ihrem Erlass in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„p) ‚Güter‘: für die Zwecke der Berechnung der von der 
Straße auf andere Verkehrsträger verlagerten Tonnen
kilometer die beförderten Waren, die intermodale Be
förderungseinheit und das Straßenfahrzeug, einschließ
lich der leeren intermodalen Beförderungseinheiten 
und der leeren Straßenfahrzeuge, sofern diese von 
der Straße auf andere Verkehrsträger verlagert werden.“ 

2. Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Aktionen sind von Unternehmen oder Konsortien 
einzureichen, die in Mitgliedstaaten oder in gemäß 
Artikel 3 Absätze 3 und 4 beteiligten Ländern niedergelas
sen sind.“ 

3. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Meeresautobahnen-Aktionen; diese Aktionen müs
sen innerhalb der Europäischen Union die Merk
male eines vorrangigen Vorhabens im Bereich der 
Meeresautobahnen aufweisen, die im Rahmen der 
Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über 
gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes (*) festgelegt wur
den; 

___________ 
(*) ABl. L 228 vom 9.9.1996, S. 1.“
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die spezifischen Förderungsbedingungen und 
sonstigen Anforderungen an die verschiedenen Aktionen 
sind im Anhang festgelegt.“ 

4. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7 

Staatliche Beihilfen 

Eine Finanzhilfe der Gemeinschaft für Aktionen im Rahmen 
des Programms schließt die Gewährung nationaler, regiona
ler oder lokaler öffentlicher Mittel oder staatlicher Beihilfen 
für dieselben Aktionen nicht aus, soweit diese Beihilfen mit 
den Regelungen des Vertrags für staatliche Beihilfen verein
bar sind und innerhalb der für die jeweilige Aktionsart im 
Anhang festgelegten kumulativen Grenzen liegen.“ 

5. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 

Einreichung von Aktionen 

Aktionen sind der Kommission gemäß den nach Artikel 6 
erlassenen Einzelvorschriften einzureichen. Dabei sind alle 
notwendigen Angaben zu machen, damit die Kommission 
ihre Auswahl gemäß den in Artikel 9 festgelegten Kriterien 
treffen kann. 

Gegebenenfalls stellt die Kommission den Antragstellern 
Hilfe zur Verfügung, um ihr Antragsverfahren zu erleich
tern, z. B. mit Hilfe eines Online-Help Desks.“ 

6. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

Auswahl von Aktionen für die Finanzhilfe 

Die eingereichten Aktionen werden von der Kommission 
bewertet. Bei der Auswahl der Aktionen für die Finanzhilfe 
aufgrund des Programms berücksichtigt die Kommission 
Folgendes: 

a) die in Artikel 1 genannten Ziele; 

b) die im Anhang in der entsprechenden Spalte festgesetz
ten Bedingungen; 

c) den Beitrag der Aktionen zur Verringerung der Über
lastung im Straßenverkehr; 

d) den Beitrag der Aktionen zum jeweiligen Umweltnutzen 
und den Beitrag der Aktionen zur jeweiligen Verringe

rung der externen Kosten, einschließlich ihres Beitrags 
zur Verringerung negativer Umweltauswirkungen, der 
vom Kurzstreckenseeverkehr, der Schiene oder der Bin
nenschifffahrt geleistet wird. Besonderes Augenmerk gilt 
Aktionen, die über die rechtsverbindlichen Umwelt
anforderungen hinausgehen; 

e) die generelle Nachhaltigkeit der Aktionen. 

Die Kommission trifft die Entscheidung über die Gewäh
rung einer Finanzhilfe, nachdem sie den in Artikel 10 ge
nannten Ausschuss unterrichtet hat. 

Die Kommission setzt die Begünstigten von ihrer Entschei
dung in Kenntnis.“ 

7. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission legt dem Europäischen Par
lament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen eine 
Mitteilung zu den Ergebnissen des Programms Marco 
Polo für den Zeitraum von 2003 bis 2010 vor. Sie 
legt diese Mitteilung vor, bevor sie einen Vorschlag für 
ein drittes ‚Marco-Polo‘-Programm ausarbeitet, und be
rücksichtigt die Feststellungen der Mitteilung bei der 
Ausarbeitung dieses Vorschlags.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(2a) Die in Absatz 2 genannte Mitteilung hat ins
besondere Folgendes zum Gegenstand: 

— die Auswirkungen der vorliegenden Verordnung in 
der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 923/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1692/2006 zur Aufstellung des zweiten 
‚Marco Polo‘-Programms über die Gewährung von 
Finanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesserung 
der Umweltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems 
(‚Marco Polo II‘) (*); 

— die Erfahrungen der Exekutivagentur für Wett
bewerbsfähigkeit und Innovation mit dem Pro
grammmanagement; 

— die Notwendigkeit, bei den Förderbedingungen auf 
der Grundlage von Sicherheit, Umweltfreundlichkeit 
und Energieeffizienz zwischen den Verkehrsträgern 
zu differenzieren;
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— die Wirksamkeit der Aktionen zur Straßenverkehrs
vermeidung; 

— die Notwendigkeit der Einführung einer bedarfsori
entierten Hilfe bei der Antragstellung unter Berück
sichtigung der Erfordernisse der Klein- und Kleinst
unternehmen im Verkehrsbereich; 

— die Anerkennung der wirtschaftlichen Rezession als 
außergewöhnlichen Grund für die Verlängerung der 
Laufzeiten von Aktionen; 

— die Senkung der Schwellen für die Förderfähigkeit 
für produktspezifische Aktionen; 

— die Möglichkeit, die Richtwerte der Mindestförder
schwellen für vorgeschlagene Aktionen außer in ver
lagerten Tonnenkilometern auch in Form von Ener
gieeffizienz und Umweltnutzen anzugeben; 

— die Angemessenheit der Einbeziehung der Beför
derungseinheit in die Definition des Begriffs ‚Güter‘; 

— die Verfügbarkeit vollständiger jährlicher Überblicke 
über Aktionen, die kofinanziert wurden; 

— die Möglichkeit der Gewährleistung der Kohärenz 
zwischen dem Programm, dem Aktionsplan ‚Logis
tik‘ und dem TEN-V durch Ergreifung der geeigneten 
Maßnahmen zur Koordinierung der Zuweisung von 
Gemeinschaftsmitteln, insbesondere für Meeres
autobahnen; 

— die Möglichkeit der Beihilfefähigkeit der in einem 
Drittland entstehenden Kosten, wenn die Aktion 
von Unternehmen aus einem Mitgliedstaat durch
geführt wird; 

— die Notwendigkeit, die besonderen Merkmale des 
Binnenschiffsverkehrssektors und seiner kleinen 
und mittleren Unternehmen, z. B. durch ein spezi
fisches Programm für den Binnenschiffsverkehrssek
tor, zu berücksichtigen; 

— die Möglichkeit der Ausdehnung des Programms auf 
Nachbarländer; und 

— die Möglichkeit einer weiteren Anpassung des Pro
gramms an die Mitgliedstaaten, bei denen es sich um 
Inselstaaten oder Archipele handelt. 

___________ 
(*) ABl. L 266 vom 9.10.2009, S. 1.“ 

8. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 1382/2003 wird mit Wirkung 
vom 14. Dezember 2006 aufgehoben. 

Verträge im Zusammenhang mit Aktionen im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1382/2003 unterliegen bis zu ihrem 
operationellen und finanziellen Abschluss weiterhin der ge
nannten Verordnung.“ 

9. Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 erhält die 
Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

10. Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 wird ge
strichen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 16. September 2009. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

C. MALMSTRÖM
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ANHANG 

„ANHANG 

Förderungsbedingungen und Anforderungen gemäß Artikel 5 Absatz 2 

Aktionsart A. Katalytisch 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe a 

B. Meeresautobahnen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe b 

C. Verkehrsverlagerung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe c 

D. Straßenverkehrsvermeidung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe d 

E. Gemeinsames Lernen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe e 

1. Förderungs
bedingungen 

a) Die katalytische Aktion wird 
ihr Ziel innerhalb eines Zeit
raums von höchstens 60 Mo
naten erreichen und bleibt 
nach einem realistischen Ge
schäftsplan anschließend vo
raussichtlich lebensfähig; 

a) Die Meeresautobahnen-Aktion 
wird ihr Ziel innerhalb eines 
Zeitraums von höchstens 60 
Monaten erreichen und bleibt 
nach einem realistischen Ge
schäftsplan anschließend vo
raussichtlich lebensfähig; 

a) Die Aktion zur Verkehrsver
lagerung wird ihr Ziel inner
halb eines Zeitraums von 
höchstens 36 Monaten errei
chen und bleibt nach einem 
realistischen Geschäftsplan an
schließend voraussichtlich le
bensfähig; 

a) Die Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung wird ihr Ziel 
innerhalb eines Zeitraums von 
höchstens 60 Monaten errei
chen und bleibt nach einem 
realistischen Geschäftsplan an
schließend voraussichtlich le
bensfähig; 

a) Die gemeinsame Lernaktion wird 
zu einer Verbesserung kommer
zieller Dienstleistungen am 
Markt führen, insbesondere 
durch Förderung und/oder Er
leichterung von Straßenverkehrs
vermeidung oder Verkehrsver
lagerung von der Straße auf 
den Kurzstreckenseeverkehr, die 
Schiene und die Binnenschiff
fahrt, indem die Zusammen
arbeit und Weitergabe von 
Know-how verbessert werden; 
sie wird maximal 24 Monate 
dauern; 

b) die katalytische Aktion ist auf 
europäischer Ebene hinsichtlich 
der Logistik, Technik, Metho
den, Ausrüstung, Produkte, In
frastruktur oder erbrachten 
Dienstleistungen innovativ; 

b) die Meeresautobahnen-Aktion 
ist auf europäischer Ebene hin
sichtlich der Logistik, Technik, 
Methoden, Ausrüstung, Pro
dukte, Infrastruktur oder er
brachten Dienstleistungen inno
vativ; hohe Dienstleistungsqua
lität, vereinfachte Verfahren 
und Kontrollen, Einhaltung 
von Sicherheitsstandards, guter 
Zugang zu den Häfen, effi
ziente Hinterlandverbindungen 
sowie flexible und effiziente 
Hafendienstleistungen werden 
ebenfalls berücksichtigt; 

b) die Aktion zur Verkehrsverlage
rung wird in den relevanten 
Märkten, insbesondere zwi
schen Verkehrsträgern, die eine 
Alternative zum ausschließ
lichen Straßentransport darstel
len, oder innerhalb der einzel
nen Verkehrsträgersektoren, zu 
keiner Wettbewerbsverzerrung 
führen, die dem gemeinsamen 
Interesse zuwiderläuft; 

b) die Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung ist auf euro
päischer Ebene hinsichtlich der 
Integrierung der Produktions
logistik in die Transportlogistik 
innovativ; 

b) die gemeinsame Lernaktion ist 
auf europäischer Ebene innova
tiv;
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Aktionsart A. Katalytisch 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe a 

B. Meeresautobahnen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe b 

C. Verkehrsverlagerung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe c 

D. Straßenverkehrsvermeidung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe d 

E. Gemeinsames Lernen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe e 

c) von der katalytischen Aktion 
wird eine tatsächliche, messbare 
und nachhaltige Verlagerung 
des Güterverkehrsaufkommens 
von der Straße auf den Kurz
streckenseeverkehr, die Schiene 
und die Binnenschifffahrt er
wartet; 

c) die Meeresautobahnen-Aktion 
soll eine sehr hohe Anzahl an 
Verbindungen von intermo
dalen Verkehrsdienstleistungen 
für den Güterverkehr mittels 
Kurzstreckenseeverkehr, gege
benenfalls einschließlich ge
mischter Dienstleistungen für 
Güter und Fahrgäste oder einer 
Kombination von Kurzstre
ckenseeverkehr und anderen 
Verkehrsträgern, bei der die 
Straßenabschnitte möglichst 
kurz sind, fördern; die Aktion 
sollte vorzugsweise integrierte 
Hinterlandgüterverbindungen 
an Schiene und/oder Binnen
schifffahrt fördern; 

c) für die Aktion zur Verkehrsver
lagerung wird ein realistischer 
Plan mit konkreten Zwischen
zielen vorgeschlagen; 

c) die Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung soll, ohne 
das Wirtschaftswachstum zu 
beeinträchtigen, eine höhere Ef
fizienz des grenzüberschreiten
den Güterverkehrs auf den eu
ropäischen Märkten fördern, in
dem Änderungen des Herstel
lungs- und/oder Vertriebsver
fahrens in den Brennpunkt rü
cken, wodurch kürzere Entfer
nungen, höhere Auslastungs
faktoren, weniger Leerfahrten, 
eine Verringerung von Abfall
strömen, eine Verringerung 
von Volumen und/oder Ge
wicht oder andere Auswirkun
gen erreicht werden, die zu ei
ner bedeutenden Verringerung 
des Straßengüterverkehrs füh
ren, sich jedoch nicht negativ 
auf die Produktion oder auf 
die Arbeitskräfte auswirken; 

c) die gemeinsame Lernaktion wird 
in den relevanten Märkten, ins
besondere zwischen Verkehrsträ
gern, die eine Alternative zum 
ausschließlichen Straßentrans
port darstellen, oder innerhalb 
der einzelnen Verkehrsträgersek
toren, zu keiner Wettbewerbs
verzerrung von solchem Aus
maß führen, dass sie dem ge
meinsamen Interesse zuwider
läuft; 

d) für die katalytische Aktion wird 
ein realistischer Plan mit kon
kreten Zwischenzielen vor
geschlagen und die Notwendig
keit einer lenkenden Unterstüt
zung der Kommission darge
legt; 

d) von der Meeresautobahnen-Ak
tion wird eine tatsächliche, 
messbare und nachhaltige Ver
lagerung des Güterverkehrsauf
kommens von der Straße auf 
den Kurzstreckenseeverkehr, 
die Binnenschifffahrt oder die 
Schiene erwartet, die höher 
liegt als die vorhergesagte Zu
wachsrate für den Güterver
kehr; 

d) stützt sich die Aktion zur Ver
kehrsverlagerung auf Dienstleis
tungen Dritter, die nicht Ver
tragsparteien des Fördervertrags 
sind, so legt der Antragsteller 
Nachweise eines transparenten, 
objektiven und nicht diskrimi
nierenden Verfahrens für die 
Auswahl der betreffenden 
Dienstleistungen vor. 

d) für die gemeinsame Lernaktion 
wird ein realistischer Plan mit 
konkreten Zwischenzielen vor
geschlagen und die Notwendig
keit einer lenkenden Unterstüt
zung der Kommission dargelegt. 

e) die katalytische Aktion wird in 
den relevanten Märkten, ins
besondere zwischen Verkehrs
trägern, die eine Alternative 
zum ausschließlichen Straßen
transport darstellen, oder inner
halb der einzelnen Verkehrsträ
gersektoren, zu keiner Wett
bewerbsverzerrung solchen 
Ausmaßes führen, dass sie 
dem gemeinsamen Interesse zu
widerläuft; 

e) für die Meeresautobahnen-Ak
tion wird ein realistischer Plan 
mit konkreten Zwischenzielen 
vorgeschlagen und die Notwen
digkeit einer lenkenden Unter
stützung der Kommission dar
gelegt; 

d) für die Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung wird ein rea
listischer Plan mit konkreten 
Zwischenzielen vorgeschlagen 
und die Notwendigkeit einer 
lenkenden Unterstützung der 
Kommission dargelegt;
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Aktionsart A. Katalytisch 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe a 

B. Meeresautobahnen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe b 

C. Verkehrsverlagerung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe c 

D. Straßenverkehrsvermeidung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe d 

E. Gemeinsames Lernen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe e 

f) stützt sich die katalytische Ak
tion auf Dienstleistungen Drit
ter, die nicht Vertragsparteien 
des Fördervertrags sind, so legt 
der Antragsteller Nachweise ei
nes transparenten, objektiven 
und nicht diskriminierenden 
Verfahrens für die Auswahl 
der betreffenden Dienstleistun
gen vor. 

f) die Meeresautobahnen-Aktion 
wird in den relevanten Märk
ten, insbesondere zwischen 
Verkehrsträgern, die eine Alter
native zum ausschließlichen 
Straßentransport darstellen, 
oder innerhalb der einzelnen 
Verkehrsträgersektoren, zu kei
ner Wettbewerbsverzerrung 
solchen Ausmaßes führen, 
dass sie dem gemeinsamen In
teresse zuwiderläuft; 

e) die Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung wird in den 
relevanten Märkten, insbeson
dere zwischen Verkehrsträgern, 
die eine Alternative zum aus
schließlichen Straßentransport 
darstellen, zu keiner Wett
bewerbsverzerrung solchen 
Ausmaßes führen, dass sie 
dem gemeinsamen Interesse zu
widerläuft; 

g) stützt sich die Meeresautobah
nen-Aktion auf Dienstleistun
gen Dritter, die nicht Vertrags
parteien des Fördervertrags 
sind, so legt der Antragsteller 
Nachweise eines transparenten, 
objektiven und nicht diskrimi
nierenden Verfahrens für die 
Auswahl der betreffenden 
Dienstleistungen vor. 

f) stützt sich die Aktion zur Stra
ßenverkehrsvermeidung auf 
Dienstleistungen Dritter, die 
nicht Vertragsparteien des För
dervertrags sind, so legt der 
Antragsteller Nachweise eines 
transparenten, objektiven und 
nicht diskriminierenden Verfah
rens für die Auswahl der betref
fenden Dienstleistungen vor. 

2. Förderhöhen 
und Umfang 

a) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft für katalytische Aktionen 
ist auf höchstens 35 % des Ge
samtbetrags der zur Erreichung 
der Ziele der Aktion erforderli
chen und durch die Aktion ver
ursachten Ausgaben be
schränkt. Für diese Ausgaben 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
weit sie unmittelbaren Bezug 
zur Durchführung der Aktion 
haben. Die förderfähigen Kos
ten für Zusatzinfrastruktur be
tragen höchstens 20 % der för
derfähigen Gesamtkosten der 
Aktion. 

a) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft für Meeresautobahnen- 
Aktionen ist auf höchstens 
35 % des Gesamtbetrags der 
zur Erreichung der Ziele der 
Aktion erforderlichen und 
durch die Aktion verursachten 
Ausgaben beschränkt. Für diese 
Ausgaben kann eine Finanzhilfe 
der Gemeinschaft geleistet wer
den, soweit sie unmittelbaren 
Bezug zur Durchführung der 
Aktion haben. Die förderfähi
gen Kosten für Zusatzinfra
struktur betragen höchstens 
20 % der förderfähigen Ge
samtkosten der Aktion. 

a) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft für Aktionen zur Ver
kehrsverlagerung ist auf höchs
tens 35 % des Gesamtbetrags 
der zur Erreichung der Ziele 
der Aktion erforderlichen und 
durch die Aktion verursachten 
Ausgaben beschränkt. Für diese 
Ausgaben kann eine Finanzhilfe 
der Gemeinschaft geleistet wer
den, soweit sie unmittelbaren 
Bezug zur Durchführung der 
Aktion haben. Die förderfähi
gen Kosten für Zusatzinfra
struktur betragen höchstens 
20 % der förderfähigen Ge
samtkosten der Aktion. 

a) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft für Aktionen zur Stra
ßenverkehrsvermeidung ist auf 
höchstens 35 % des Gesamt
betrags der zur Erreichung der 
Ziele der Aktion erforderlichen 
und durch die Aktion ver
ursachten Ausgaben be
schränkt. Für diese Ausgaben 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
weit sie unmittelbaren Bezug 
zur Durchführung der Aktion 
haben. Die förderfähigen Kos
ten für Zusatzinfrastruktur be
tragen höchstens 20 % der för
derfähigen Gesamtkosten der 
Aktion. 

a) Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
für gemeinsame Lernaktionen ist 
auf höchstens 50 % des Gesamt
betrags der zur Erreichung der 
Ziele der Aktion erforderlichen 
und durch die Aktion verursach
ten Ausgaben beschränkt. Für 
diese Ausgaben kann eine Fi
nanzhilfe der Gemeinschaft ge
leistet werden, soweit sie unmit
telbaren Bezug zur Durchfüh
rung der Aktion haben.
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Aktionsart A. Katalytisch 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe a 

B. Meeresautobahnen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe b 

C. Verkehrsverlagerung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe c 

D. Straßenverkehrsvermeidung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe d 

E. Gemeinsames Lernen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe e 

Für Ausgaben, die ab dem Zeit
punkt der Vorlage eines An
trags im Rahmen des Auswahl
verfahrens getätigt wurden, 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
fern die Gemeinschaftsunter
stützung endgültig bewilligt 
wird. Ein Beitrag zu den Kosten 
des beweglichen Vermögens er
folgt unter der Voraussetzung, 
dass diese Vermögensgegen
stände für die Dauer der Unter
stützung und gemäß den Fest
legungen des Fördervertrags 
hauptsächlich für die Aktion 
genutzt werden. 

Für Ausgaben, die ab dem Zeit
punkt der Vorlage eines An
trags im Rahmen des Auswahl
verfahrens getätigt wurden, 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
fern die Gemeinschaftsunter
stützung endgültig bewilligt 
wird. Ein Beitrag zu den Kosten 
des beweglichen Vermögens er
folgt unter der Voraussetzung, 
dass diese Vermögensgegen
stände für die Dauer der Unter
stützung und gemäß den Fest
legungen des Fördervertrags 
hauptsächlich für die Aktion 
genutzt werden. 

Für Ausgaben, die ab dem Zeit
punkt der Vorlage eines An
trags im Rahmen des Auswahl
verfahrens getätigt wurden, 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
fern die Gemeinschaftsunter
stützung endgültig bewilligt 
wird. Ein Beitrag zu den Kosten 
des beweglichen Vermögens er
folgt unter der Voraussetzung, 
dass diese Vermögensgegen
stände für die Dauer der Unter
stützung und gemäß den Fest
legungen des Fördervertrags 
hauptsächlich für die Aktion 
genutzt werden. 

Für Ausgaben, die ab dem Zeit
punkt der Vorlage eines An
trags im Rahmen des Auswahl
verfahrens getätigt wurden, 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
fern die Gemeinschaftsunter
stützung endgültig bewilligt 
wird. Ein Beitrag zu den Kosten 
des beweglichen Vermögens er
folgt unter der Voraussetzung, 
dass diese Vermögensgegen
stände für die Dauer der Unter
stützung und gemäß den Fest
legungen des Fördervertrags 
hauptsächlich für die Aktion 
genutzt werden. 

Für Ausgaben, die ab dem Zeit
punkt der Vorlage eines Antrags 
im Rahmen des Auswahlverfah
rens getätigt wurden, kann eine 
Finanzhilfe der Gemeinschaft ge
leistet werden, sofern die Ge
meinschaftsunterstützung end
gültig bewilligt wird. 

b) Gemeinschaftsmittel für Aktio
nen zur Straßenverkehrsvermei
dung dürfen nicht zur Unter
stützung von Unternehmens- 
oder Produktionsaktivitäten 
eingesetzt werden, die keine di
rekte Verbindung zum Ver
kehrs- oder Vertriebsbereich 
aufweisen. 

b) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft, die von der Kommission 
auf der Grundlage des in Ton
nenkilometern gemessenen, 
von der Straße auf den Kurz
streckenseeverkehr, die Schiene 
und die Binnenschifffahrt ver
lagerten Verkehrsaufkommens 
bestimmt wird, beträgt anfäng
lich 2 EUR je 500 Tonnenkilo
meter verlagerter Güterver
kehrsleistung. Dieser Richt
betrag könnte insbesondere 
entsprechend der Qualität der 
Aktion oder dem tatsächlich er
zielten Umweltnutzen ange
passt werden. 

b) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft, die von der Kommission 
auf der Grundlage des in Ton
nenkilometern gemessenen, 
von der Straße auf den Kurz
streckenseeverkehr, die Schiene 
und die Binnenschifffahrt ver
lagerten Verkehrsaufkommens 
bestimmt wird, beträgt anfäng
lich 2 EUR je 500 Tonnenkilo
meter verlagerter Güterver
kehrsleistung. Dieser Richt
betrag könnte insbesondere 
entsprechend der Qualität der 
Aktion oder dem tatsächlich er
zielten Umweltnutzen ange
passt werden. 

b) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft, die von der Kommission 
auf der Grundlage des in Ton
nenkilometern gemessenen, 
von der Straße auf den Kurz
streckenseeverkehr, die Schiene 
und die Binnenschifffahrt ver
lagerten Verkehrsaufkommens 
bestimmt wird, beträgt anfäng
lich 2 EUR je 500 Tonnenkilo
meter verlagerter Güterver
kehrsleistung. Dieser Richt
betrag könnte insbesondere 
entsprechend der Qualität der 
Aktion oder dem tatsächlich er
zielten Umweltnutzen ange
passt werden. 

c) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft beträgt anfänglich 2 
EUR je 500 Tonnenkilometer 
oder 25 Fahrzeugkilometer ver
miedener Güterverkehrsleis
tung. Dieser Richtbetrag könnte 
insbesondere entsprechend der 
Qualität der Aktion oder dem 
tatsächlich erzielten Umwelt
nutzen angepasst werden.
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Aktionsart A. Katalytisch 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe a 

B. Meeresautobahnen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe b 

C. Verkehrsverlagerung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe c 

D. Straßenverkehrsvermeidung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe d 

E. Gemeinsames Lernen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe e 

c) Die Kommission kann nach 
dem in Artikel 10 Absatz 2 ge
nannten Verfahren die Entwick
lung der Kostenpositionen, auf 
denen diese Berechnung beruht, 
von Zeit zu Zeit erforderlichen
falls erneut überprüfen und den 
Betrag der Finanzhilfe der Ge
meinschaft erforderlichenfalls 
entsprechend anpassen. 

c) Die Kommission kann nach 
dem in Artikel 10 Absatz 2 ge
nannten Verfahren die Entwick
lung der Kostenpositionen, auf 
denen diese Berechnung beruht, 
von Zeit zu Zeit erforderlichen
falls erneut überprüfen und den 
Betrag der Finanzhilfe der Ge
meinschaft erforderlichenfalls 
entsprechend anpassen. 

c) Die Kommission kann nach 
dem in Artikel 10 Absatz 2 ge
nannten Verfahren die Entwick
lung der Kostenpositionen, auf 
denen diese Berechnung beruht, 
von Zeit zu Zeit erforderlichen
falls erneut überprüfen und den 
Betrag der Finanzhilfe der Ge
meinschaft erforderlichenfalls 
entsprechend anpassen. 

d) Die Kommission kann nach 
dem in Artikel 10 Absatz 2 ge
nannten Verfahren die Entwick
lung der Kostenpositionen, auf 
denen diese Berechnung beruht, 
von Zeit zu Zeit erforderlichen
falls erneut überprüfen und den 
Betrag der Finanzhilfe der Ge
meinschaft erforderlichenfalls 
entsprechend anpassen. 

3. Form und 
Dauer des För
dervertrags 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
für katalytische Aktionen wird auf 
der Grundlage von Förderverträgen 
mit geeigneten Bestimmungen für 
die Lenkung und Überwachung ge
währt. Im Regelfall beträgt die 
Höchstlaufzeit dieser Verträge 62 
Monate und ihre Mindestlaufzeit 
36 Monate. Im Falle außergewöhn
licher, vom Empfänger ausreichend 
begründeter Durchführungsver
zögerungen, z. B. aufgrund einer 
außergewöhnlichen wirtschaftli
chen Abwärtsbewegung, können 
sie ausnahmsweise um 6 Monate 
verlängert werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
für Meeresautobahnen-Aktionen 
wird auf der Grundlage von För
derverträgen mit geeigneten Be
stimmungen für die Lenkung und 
Überwachung gewährt. Im Regelfall 
beträgt die Höchstlaufzeit dieser 
Verträge 62 Monate und ihre Min
destlaufzeit 36 Monate. Im Falle 
außergewöhnlicher, vom Empfän
ger ausreichend begründeter 
Durchführungsverzögerungen, z. 
B. aufgrund einer außergewöhnli
chen wirtschaftlichen Abwärts
bewegung, können sie ausnahms
weise um 6 Monate verlängert wer
den. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
für Aktionen zur Verkehrsverlage
rung wird auf der Grundlage von 
Förderverträgen gewährt. Im Regel
fall beträgt die Höchstlaufzeit die
ser Verträge 38 Monate. Im Falle 
außergewöhnlicher, vom Empfän
ger ausreichend begründeter 
Durchführungsverzögerungen, z. 
B. aufgrund einer außergewöhnli
chen wirtschaftlichen Abwärts
bewegung, können sie ausnahms
weise um 6 Monate verlängert wer
den. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
für Aktionen zur Straßenverkehrs
vermeidung wird auf der Grund
lage von Förderverträgen mit geeig
neten Bestimmungen für die Len
kung und Überwachung gewährt. 
Im Regelfall beträgt die Höchstlauf
zeit dieser Verträge 62 Monate und 
ihre Mindestlaufzeit 36 Monate. Im 
Falle außergewöhnlicher, vom 
Empfänger ausreichend begründe
ter Durchführungsverzögerungen, 
z. B. aufgrund einer außergewöhn
lichen wirtschaftlichen Abwärts
bewegung, können sie ausnahms
weise um 6 Monate verlängert wer
den. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft für 
gemeinsame Lernaktionen wird auf 
der Grundlage von Förderverträgen 
mit geeigneten Bestimmungen für 
die Lenkung und Überwachung ge
währt. Im Regelfall beträgt die 
Höchstlaufzeit dieser Verträge 26 
Monate; sie kann auf Antrag des 
Empfängers im Rahmen der ur
sprünglichen Mittelausstattung um 
26 Monate verlängert werden, falls 
während der ersten 12 Monate der 
Durchführung positive Ergebnisse 
erzielt werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
darf über diese 62 Monate bzw. 
ausnahmsweise 68 Monate hinaus 
nicht verlängert werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
darf über diese 62 Monate bzw. 
ausnahmsweise 68 Monate hinaus 
nicht verlängert werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
darf über diese 38 Monate bzw. 
ausnahmsweise 44 Monate hinaus 
nicht verlängert werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
darf über diese 62 Monate bzw. 
ausnahmsweise 68 Monate hinaus 
nicht verlängert werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
darf über diese Höchstlaufzeit von 
52 Monaten hinaus nicht verlängert 
werden.
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Aktionsart A. Katalytisch 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe a 

B. Meeresautobahnen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe b 

C. Verkehrsverlagerung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe c 

D. Straßenverkehrsvermeidung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe d 

E. Gemeinsames Lernen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe e 

4. Vertragswert
schwelle 

Der Richtwert der Mindestförder
schwelle für eine katalytische Ak
tion beträgt 30 Mio. Tonnenkilo
meter oder deren volumetrisches 
Äquivalent des verlagerten Ver
kehrsaufkommens oder Straßenver
kehrsvermeidung pro Jahr, die 
während der gesamten Laufzeit 
des Fördervertrages erreicht werden 
müssen. 

Der Richtwert der Mindestförder
schwelle für eine Meeresautobah
nen-Aktion beträgt 200 Mio. Ton
nenkilometer oder deren volume
trisches Äquivalent des verlagerten 
Verkehrsaufkommens pro Jahr, die 
während der gesamten Laufzeit des 
Fördervertrages erreicht werden 
müssen. 

Der Richtwert der Mindestförder
schwelle für eine Aktion zur Ver
kehrsverlagerung beträgt 60 Mio. 
Tonnenkilometer oder deren volu
metrisches Äquivalent des verlager
ten Verkehrsaufkommens pro Jahr, 
die während der gesamten Laufzeit 
des Fördervertrages erreicht werden 
müssen; Für Verkehrsverlagerungs
aktionen zur Verlagerung auf Bin
nenwasserstraßen gilt eine beson
dere Schwelle von 13 Mio. Ton
nenkilometern oder deren volume
trisches Äquivalent des verlagerten 
Verkehrsaufkommens pro Jahr, die 
während der gesamten Laufzeit des 
Fördervertrages erreicht werden 
müssen. 

Der Richtwert der Mindestförder
schwelle je Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung beträgt 80 Mio. 
Tonnenkilometer oder 4 Mio. Fahr
zeugkilometer des vermiedenen 
Straßenverkehrsaufkommens pro 
Jahr, die während der gesamten 
Laufzeit des Fördervertrages er
reicht werden müssen. 

Der Richtwert der Mindestförder
schwelle für eine gemeinsame Lern
aktion beträgt 250 000 EUR. 

5. Verbreitung Die Ergebnisse und die Methoden 
katalytischer Aktionen werden ent
sprechend einem Verbreitungsplan 
verbreitet und der Austausch be
währter Praktiken wird gefördert, 
um zur Erreichung der Ziele dieser 
Verordnung beizutragen. 

Die Ergebnisse und die Methoden 
von Meeresautobahnen-Aktionen 
werden entsprechend einem Ver
breitungsplan verbreitet, und der 
Austausch bewährter Praktiken 
wird gefördert, um zur Erreichung 
der Ziele dieser Verordnung bei
zutragen. 

Es sind keine spezifischen Verbrei
tungsaktivitäten für Aktionen zur 
Verkehrsverlagerung vorgesehen. 

Die Ergebnisse und die Methoden 
von Aktionen zur Straßenverkehrs
vermeidung werden entsprechend 
einem Verbreitungsplan verbreitet, 
und der Austausch bewährter Prak
tiken wird gefördert, um zur Errei
chung der Ziele dieser Verordnung 
beizutragen. 

Die Ergebnisse und die Methoden 
gemeinsamer Lernaktionen werden 
entsprechend einem Verbreitungs
plan verbreitet, und der Austausch 
bewährter Praktiken wird gefördert, 
um zur Erreichung der Ziele dieser 
Verordnung beizutragen.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 924/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. September 2009 

über grenzüberschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 2560/2001 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, insbesondere auf Artikel 95 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank ( 2 ), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags ( 3 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes 
zu ermöglichen und den grenzüberschreitenden Handel 
innerhalb der Gemeinschaft zu vereinfachen, muss sicher
gestellt werden, dass für grenzüberschreitende Zahlungen 
in Euro die gleichen Entgelte erhoben werden wie für 
entsprechende Euro-Zahlungen innerhalb eines Mitglied
staats. Dieser Grundsatz der Gleichheit der Entgelte 
wurde in der Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 
2001 über grenzüberschreitende Zahlungen in Euro ( 4 ) 
festgelegt und gilt für grenzüberschreitende Zahlungen 
in Euro bis zu 50 000 EUR bzw. dem entsprechenden 
Betrag in schwedischen Kronen. 

(2) Im Bericht der Kommission vom 11. Februar 2008 über 
die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 
über grenzüberschreitende Zahlungen in Euro wurde be
stätigt, dass dank der Anwendung der genannten Verord
nung die Entgelte für grenzüberschreitende Zahlungsvor
gänge in Euro auf den Stand der Entgelte für Inlands
zahlungen abgesunken sind und die europäische Zah
lungsverkehrsbranche dazu ermutigt wurde, die erforder
lichen Anstrengungen zum Aufbau einer gemeinschafts
weiten Zahlungsinfrastruktur zu unternehmen. 

(3) Im Bericht der Kommission wurden die praktischen Pro
bleme untersucht, die bei der Anwendung der Verord
nung (EG) Nr. 2560/2001 aufgetreten sind. Als Ergebnis 
wurde eine Reihe von Änderungen der genannten Ver
ordnung vorgeschlagen, um die bei der Überprüfung fest
gestellten Probleme zu beheben. Diese Probleme betreffen 
die Beeinträchtigung des Zahlungsverkehrsbinnenmarktes 
durch uneinheitliche Meldepflichten für zahlungsbilanz
statistische Zwecke, die Durchsetzung der Verordnung 
(EG) Nr. 2560/2001 angesichts eines Mangels an be
nannten zuständigen nationalen Behörden, das Fehlen 
außergerichtlicher Schlichtungsstellen für Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit der Verordnung und die Tatsa
che, dass Lastschriften nicht in den Geltungsbereich der 
Verordnung fallen. 

(4) Die Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. November 2007 über Zahlungs
dienste im Binnenmarkt ( 5 ) bietet eine zeitgemäße Rechts
grundlage für die Schaffung eines gemeinschaftsweiten 
Zahlungsverkehrsbinnenmarktes. Aus Gründen der recht
lichen Kohärenz zwischen den beiden Rechtsakten sollten 
die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 2560/2001, insbesondere die Begriffsbestimmungen, 
entsprechend geändert werden. 

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 erfasst grenzüber
schreitende Überweisungen und grenzüberschreitende 
elektronische Zahlungsvorgänge. Um in Übereinstim
mung mit dem Ziel der Richtlinie 2007/64/EG auch 
grenzüberschreitende Lastschriften zu ermöglichen, sollte 
der Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 
erweitert werden. Für Zahlungsinstrumente wie Schecks, 
die hauptsächlich oder ausschließlich in Papierform be
stehen, empfiehlt es sich derzeit noch nicht, den Grund
satz der Gleichheit der Entgelte anzuwenden, da sie sich 
naturgemäß nicht so effizient bearbeiten lassen wie elek
tronische Zahlungen. 

(6) Der Grundsatz der Gleichheit der Entgelte sollte für Zah
lungen gelten, die in Papierform oder in bar ausgelöst 
oder abgeschlossen und im Zuge der Zahlungsausfüh
rungskette elektronisch verarbeitet werden, außer für 
Schecks; er sollte auch für alle Entgelte gelten, die direkt 
oder indirekt mit einem Zahlungsvorgang verbunden 
sind, einschließlich von Entgelten, die mit einem Vertrag 
in Zusammenhang stehen, mit Ausnahme von Entgelten 
für Währungsumrechnungen. Indirekte Entgelte sind un
ter anderem Entgelte für die Einrichtung eines Dauerauf
trags oder Entgelte für die Benutzung von Zahlungskar
ten oder von Debit- oder Kreditkarten, die für innerstaat
liche und grenzüberschreitende Zahlungsvorgänge inner
halb der Gemeinschaft identisch sein sollten.
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(7) Um eine Fragmentierung der Zahlungsverkehrsmärkte zu 
verhindern, empfiehlt es sich, den Grundsatz der Gleich
heit der Entgelte anzuwenden. Deshalb sollte für jede 
Kategorie grenzüberschreitender Zahlungsvorgänge eine 
Inlandszahlung bestimmt werden, die die gleichen oder 
sehr ähnliche Merkmale wie der grenzüberschreitende 
Zahlungsvorgang aufweist. Für die Bestimmung der In
landszahlung, die einer grenzüberschreitenden Zahlung 
entspricht, sollten unter anderem folgende Kriterien he
rangezogen werden können: die Art und Weise der Auf
tragserteilung, der Ausführung und des Abschlusses der 
Zahlung, der Automatisierungsgrad, eine etwaige Zah
lungsgarantie, der Status des Kunden und die Beziehung 
zum Zahlungsdienstleister oder das benutzte Zahlungs
instrument gemäß der Definition in Artikel 4 Nummer 
23 der Richtlinie 2007/64/EG. Diese Kriterien sollten 
nicht als erschöpfend betrachtet werden. 

(8) Die zuständigen Behörden sollten Leitlinien zur Bestim
mung der entsprechenden Zahlungen erstellen, wenn sie 
dies für erforderlich halten. Die Kommission sollte — 
gegebenenfalls mit Unterstützung des Zahlungsverkehrs
ausschusses — angemessene Orientierungen geben und 
die zuständigen Behörden unterstützen. 

(9) Die Ausführung grenzüberschreitender Zahlungsvorgänge 
durch die Zahlungsdienstleister sollte vereinfacht werden. 
Zu diesem Zweck sollte die Standardisierung vorangetrie
ben und insbesondere die Verwendung der internationa
len Kontonummer (IBAN) und der Bankleitzahl (BIC) ge
fördert werden. Deshalb sollten den Zahlungsdienstnut
zern von den Zahlungsdienstleistern hinreichende Infor
mationen über die IBAN und die BIC des betreffenden 
Kontos bereitgestellt werden. 

(10) Unterschiedliche Meldepflichten für zahlungsbilanzstatis
tische Zwecke, von denen ausschließlich grenzüberschrei
tende Zahlungsvorgänge betroffen sind, behindern die 
Vollendung eines Zahlungsverkehrsbinnenmarktes, ins
besondere im Rahmen des einheitlichen Euro-Zahlungs
verkehrsraums (SEPA). Vor dem Hintergrund des SEPA 
wäre es deshalb ratsam, bis zum 31. Oktober 2011 er
neut zu bewerten, ob die Abschaffung dieser Pflicht zur 
Meldung der Zahlungsverkehrsdaten der Banken ange
messen ist. Um eine kontinuierliche, zeitnahe und effi
ziente Bereitstellung der Zahlungsbilanzstatistiken zu ge
währleisten, sollte sichergestellt werden, dass frei verfüg
bare Zahlungsdaten wie IBAN, BIC und die Beträge der 
Zahlungsvorgänge oder grundlegende, aggregierte Zah
lungsdaten für verschiedene Zahlungsinstrumente noch 
erfasst werden können, sofern die Datenerfassung voll
ständig automatisiert werden kann und die automatisierte 
Zahlungsverarbeitung nicht behindert. Diese Verordnung 
berührt nicht die Meldepflichten für andere Regelungs
zwecke, wie beispielsweise zur Prävention von Geld
wäsche oder von Terrorismusfinanzierung, oder für steu
erliche Zwecke. 

(11) Derzeit werden bei den bestehenden innerstaatlichen 
Lastschriftverfahren unterschiedliche Geschäftsmodelle 
zugrunde gelegt. Zur Erleichterung der Einführung des 
SEPA-Lastschriftverfahrens bedarf es eines gemeinsamen 
Geschäftsmodells und einer größeren Rechtsklarheit bei 
den multilateralen Interbankenentgelten. In Bezug auf 
grenzüberschreitende Lastschriften könnte dies aus
nahmsweise dadurch erreicht werden, dass für das multi
laterale Interbankenentgelt während eines Übergangszeit
raums ein Höchstbetrag pro Zahlungsvorgang festgesetzt 
wird. Es sollte den Parteien einer multilateralen Verein
barung jedoch freistehen, einen niedrigeren Betrag fest
zulegen oder sich auf ein multilaterales Interbankenent
gelt von null zu einigen. Für innerstaatliche SEPA-Last
schriften kann das gleiche innerstaatliche Interbankenent
gelt oder eine andere zwischen dem Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers und dem Zahlungsdienstleister 
des Zahlers vereinbarte Vergütung der Banken unter
einander, wie sie vor dem Zeitpunkt des Beginns der 
Anwendung dieser Verordnung bestanden haben, zu
grunde gelegt werden. Sollte ein solches innerstaatliches 
multilaterales Interbankenentgelt oder eine anderweitig 
vereinbarte innerstaatliche Vergütung während der Über
gangszeit gekürzt oder abgeschafft werden, z. B. aufgrund 
der Anwendung des Wettbewerbsrechts, so sollten die 
geänderten Modalitäten während der Übergangszeit auf 
die innerstaatlichen SEPA-Lastschriften angewandt wer
den. Unterliegt die Lastschrift einer bilateralen Verein
barung, sollten deren Bestimmungen jedoch Vorrang 
vor sämtlichen Abkommen über multilaterale Interban
kenentgelte oder andere Vergütungen haben. Die Branche 
kann die während der Übergangszeit gewährte Rechts
sicherheit dazu nutzen, ein gemeinsames, langfristiges 
Geschäftsmodell für die Handhabung der SEPA-Lastschrift 
zu entwickeln und zu vereinbaren. Nach Ablauf der 
Übergangszeit sollte es eine langfristige Lösung für das 
Geschäftsmodell der SEPA-Lastschrift in Übereinstim
mung mit dem EG-Wettbewerbsrecht und dem Rechts
rahmen der Gemeinschaft geben. Die Kommission beab
sichtigt, im Rahmen eines nachhaltigen Dialogs mit dem 
Bankensektor und auf der Grundlage von Beiträgen der 
relevanten Marktteilnehmer so bald wie möglich Leit
linien für objektive und messbare Kriterien zur Beurtei
lung der Übereinstimmung einer solchen multilateralen 
Vergütung der Banken untereinander, die multilaterale 
Interbankenentgelte umfassen könnte, mit dem EG-Wett
bewerbsrecht und dem Rechtsrahmen der Gemeinschaft 
herauszugeben. 

(12) Damit eine Lastschrift ausgeführt werden kann, muss das 
Konto des Zahlers erreichbar sein. Zur Förderung der 
erfolgreichen Einführung der SEPA-Lastschriften ist es 
daher von entscheidender Bedeutung, dass alle Zahler
konten, die bereits für bestehende Inlandslastschriften in 
Euro erreichbar sind, dies auch für SEPA-Lastschriften 
sind; andernfalls werden Zahler und Zahlungsempfänger 
die Vorteile des grenzüberschreitenden Lastschrifteinzugs 
nicht nutzen können. Falls das Konto des Zahlers im 
Rahmen des SEPA-Lastschriftverfahrens nicht zugänglich 
ist, können sich der Zahler (Schuldner) und der Zah
lungsempfänger (Gläubiger) die Vorteile, die die neuen 
Möglichkeiten der Zahlung im Wege des
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Lastschrifteinzugs bieten, nicht zunutze machen. Dies ist 
besonders in Fällen wichtig, in denen der Zahlungsemp
fänger Lastschrifteinzüge gesammelt, beispielsweise auf 
monatlicher oder vierteljährlicher Basis für Stromrech
nungen oder Rechnungen für andere Versorgungsleistun
gen, und nicht für jeden Kunden einzeln einleitet. Wenn 
die Gläubiger nicht alle ihre Schuldner in einem einzigen 
Vorgang erreichen können, ist ein zusätzliches manuelles 
Eingreifen erforderlich, was die Kosten in die Höhe trei
ben dürfte. Besteht für den Zahlungsdienstleister des Zah
lers somit keine Verpflichtung zur Erreichbarkeit, so führt 
dies zu einer geringeren Effizienz des Lastschrifteinzugs 
und einer Beschränkung des Wettbewerbs auf gesamt
europäischer Ebene. Angesichts des besonderen Charak
ters von Lastschriften zwischen Unternehmen sollte dies 
jedoch nur für die Standardvariante des SEPA-Lastschrift
verfahrens und nicht für das SEPA-Lastschriftverfahren 
für Geschäftskunden gelten. Die Verpflichtung zur Er
reichbarkeit schließt das Recht eines Zahlungsdienstleis
ters ein, in Übereinstimmung mit den für das Lastschrift
verfahren geltenden Vorschriften, etwa zur Ablehnung, 
Verweigerung oder Rückgabe eines Zahlungsvorgangs, 
eine Lastschriftzahlung nicht auszuführen. Außerdem 
sollte die Verpflichtung zur Erreichbarkeit nicht für die
jenigen Zahlungsdienstleister gelten, die zwar die Erlaub
nis besitzen, das Lastschriftgeschäft auszuüben und Last
schriften auszuführen, diese Tätigkeit aber nicht gewerbs
mäßig betreiben. 

(13) Angesichts der technischen Anforderungen, die im Hin
blick auf die Erreichbarkeit zu erfüllen sind, muss ein 
Zahlungsdienstleister außerdem über genügend Zeit ver
fügen, um die nötigen Vorbereitungen für die Einhaltung 
der Verpflichtung zur Erreichbarkeit treffen zu können. 
Die Zahlungsdienstleister sollten daher ab dem Beginn 
der Anwendung dieser Verordnung über eine Übergangs
zeit von höchstens einem Jahr verfügen, um dieser Ver
pflichtung nachzukommen. Da Zahlungsdienstleister aus 
den nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mit
gliedstaaten umfangreichere Vorbereitungsarbeiten durch
führen müssten, sollte für sie die Anwendung der Ver
pflichtung zur Erreichbarkeit um höchstens fünf Jahre ab 
dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung verscho
ben werden dürfen. Zahlungsdienstleister, die in einem 
Mitgliedstaat ansässig sind, der den Euro innerhalb von 
vier Jahren nach dem Beginn der Anwendung dieser Ver
ordnung als seine Währung einführt, sollten jedoch ver
pflichtet werden, der Verpflichtung zur Erreichbarkeit in
nerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Beitritts des 
betreffenden Mitgliedstaats zum Euro-Währungsgebiet 
nachzukommen. 

(14) Die zuständigen Behörden sollten die erforderlichen Be
fugnisse erhalten, um ihren Überwachungsaufgaben effi
zient nachkommen und alle notwendigen Maßnahmen 
treffen zu können, damit gewährleistet ist, dass die Zah
lungsdienstleister diese Verordnung einhalten. 

(15) Um im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung 
dieser Verordnung den Beschwerdeweg zu ermöglichen, 
sollten die Mitgliedstaaten angemessene und wirksame 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren sowie Verfahren 
zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Zahlungs
dienstnutzer und seinem Zahlungsdienstleister schaffen. 
Zudem sollten zuständige Behörden und außergericht
liche Schlichtungsstellen benannt werden, indem entwe
der bestehende Einrichtungen benannt werden, soweit 
dies angebracht ist, oder neue Einrichtungen geschaffen 
werden. 

(16) Zuständige Behörden und außergerichtliche Schlichtungs
stellen müssen in der Gemeinschaft aktiv zusammen
arbeiten, damit grenzübergreifende Streitigkeiten im Zu
sammenhang mit dieser Verordnung reibungslos und zü
gig beigelegt werden können. Diese Zusammenarbeit 
sollte in Form einer wechselseitigen Erteilung von Aus
künften über das Recht oder die Rechtspraxis innerhalb 
ihres Zuständigkeitsbereichs oder gegebenenfalls in Form 
einer Abgabe oder Übernahme von Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren erfolgen können. 

(17) Die Mitgliedstaaten müssen in ihrem innerstaatlichen 
Recht wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung vor
sehen. 

(18) Die Ausweitung des Geltungsbereichs dieser Verordnung 
auf andere Währungen als den Euro würde insbesondere 
im Hinblick auf die Anzahl der erfassten Zahlungsvor
gänge eindeutige Vorteile bieten. Deshalb sollte ein An
meldeverfahren geschaffen werden, das es auch Mitglied
staaten, die den Euro nicht als ihre Währung eingeführt 
haben, ermöglicht, diese Verordnung auf grenzüber
schreitende Zahlungen in ihrer Landeswährung anzuwen
den. Länder, die dieses Verfahren bereits anwenden, soll
ten jedoch keine neue Anmeldung vorlegen müssen. 

(19) Die Kommission sollte einen Bericht über die Angemes
senheit der Abschaffung der zahlungsbilanzstatistisch be
gründeten innerstaatlichen Meldepflichten erstellen. Die 
Kommission sollte ferner einen Bericht über die Anwen
dung dieser Verordnung vorlegen, in dem insbesondere 
die Verwendung von IBAN und BIC zur Vereinfachung 
von Zahlungen innerhalb der Gemeinschaft und Verände
rungen des Marktes im Hinblick auf die Anwendung der 
Bestimmungen über Lastschriften bewertet werden. Im 
Rahmen des Ausbaus des SEPA sollte in einem solchen 
Bericht auch geprüft werden, ob die Obergrenze von 
50 000 EUR, für die derzeit der Grundsatz der Gleichheit 
der Entgelte gilt, angemessen ist. 

(20) Die Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 sollte aus Gründen 
der Rechtssicherheit und Klarheit aufgehoben werden.
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(21) Um insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der 
Bedingungen und Informationsanforderungen für Zah
lungsdienste und auf die Rechte und Pflichten bei der 
Bereitstellung und Nutzung von Zahlungsdiensten recht
liche Kohärenz zwischen dieser Verordnung und der 
Richtlinie 2007/64/EG zu gewährleisten, sollte diese Ver
ordnung ab dem 1. November 2009 gelten. Den Mit
gliedstaaten sollte für den Erlass von Maßnahmen zur 
Einführung von Sanktionen bei Verstößen gegen diese 
Verordnung eine Frist bis zum 1. Juni 2010 gewährt 
werden. 

(22) Da die Ziele dieser Verordnung auf Ebene der Mitglied
staaten nicht ausreichend verwirklicht werden können 
und daher wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen 
besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das zur Erreichung dieser Ziele 
erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) In dieser Verordnung werden Bestimmungen über grenz
überschreitende Zahlungen innerhalb der Gemeinschaft fest
gelegt, um sicherzustellen, dass für grenzüberschreitende Zah
lungen innerhalb der Gemeinschaft die gleichen Entgelte erho
ben werden wie für Zahlungen in der gleichen Währung inner
halb eines Mitgliedstaats. 

(2) Diese Verordnung gilt im Einklang mit der Richtlinie 
2007/64/EG für grenzüberschreitende Zahlungen, die in Euro 
oder einer Landeswährung der Mitgliedstaaten getätigt werden, 
die gemäß Artikel 14 ihren Beschluss, die Anwendung dieser 
Verordnung auf ihre Landeswährung auszudehnen, mitgeteilt 
haben. 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Zahlungen, die Zahlungs
dienstleister auf eigene Rechnung oder für Rechnung anderer 
Zahlungsdienstleister vornehmen. 

(4) Die Artikel 6, 7 und 8 enthalten Vorschriften für Last
schriften, die zwischen dem Zahlungsdienstleister des Zahlungs
empfängers und dem Zahlungsdienstleister des Zahlers in Euro 
getätigt werden. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „grenzüberschreitende Zahlung“ einen elektronisch verarbei
teten Zahlungsvorgang, der von einem Zahler oder von 

einem oder über einen Zahlungsempfänger ausgelöst wird 
und bei dem der Zahlungsdienstleister des Zahlers und der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers in unter
schiedlichen Mitgliedstaaten ansässig sind; 

2. „Inlandszahlung“ einen elektronisch verarbeiteten Zahlungs
vorgang, der von einem Zahler oder von einem oder über 
einen Zahlungsempfänger ausgelöst wird und bei dem der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers und der Zahlungsdienst
leister des Zahlungsempfängers in ein und demselben Mit
gliedstaat ansässig sind; 

3. „Zahler“ eine natürliche oder juristische Person, die Inhaber 
eines Zahlungskontos ist und die einen Zahlungsauftrag 
von diesem Zahlungskonto gestattet oder — falls kein Zah
lungskonto vorhanden ist — eine natürliche oder juristische 
Person, die den Auftrag für einen Zahlungsvorgang erteilt; 

4. „Zahlungsempfänger“ eine natürliche oder juristische Per
son, die den bei einem Zahlungsvorgang transferierten 
Geldbetrag als Empfänger erhalten soll; 

5. „Zahlungsdienstleister“ eine der in Artikel 1 Absatz 1 der 
Richtlinie 2007/64/EG genannten Kategorien juristischer 
Personen oder eine in Artikel 26 dieser Richtlinie genannte 
natürliche oder juristische Person, jedoch mit Ausnahme 
der Institute, die in Artikel 2 der Richtlinie 2006/48/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der 
Kreditinstitute (Neufassung) ( 1 ) genannt sind und für die ein 
Mitgliedstaat die in Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie 
2007/64/EG vorgesehene Ausnahme gewährt hat; 

6. „Zahlungsdienstnutzer“ eine natürliche oder juristische Per
son, die einen Zahlungsdienst als Zahler oder Zahlungs
empfänger oder in beiden Eigenschaften in Anspruch 
nimmt; 

7. „Zahlungsvorgang“ die Bereitstellung, den Transfer oder die 
Abhebung eines Geldbetrags, ausgelöst von einem Zahler 
oder von einem oder über einen Zahlungsempfänger, un
abhängig von etwaigen zugrunde liegenden Verpflichtungen 
im Verhältnis zwischen Zahler und Zahlungsempfänger; 

8. „Zahlungsauftrag“ einen Auftrag, den ein Zahler oder Zah
lungsempfänger seinem Zahlungsdienstleister zur Ausfüh
rung eines Zahlungsvorgangs erteilt; 

9. „Entgelt“ ein Entgelt, das ein Zahlungsdienstleister vom 
Zahlungsdienstnutzer erhebt und das direkt oder indirekt 
mit einem Zahlungsvorgang verbunden ist; 

10. „Geldbetrag“ Banknoten und Münzen, Giralgeld und elek
tronisches Geld im Sinne des Artikels 1 Absatz 3 Buchstabe 
b der Richtlinie 2000/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. September 2000 über die Auf
nahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von 
E-Geld-Instituten ( 2 );
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11. „Verbraucher“ eine natürliche Person, die zu Zwecken han
delt, die nicht ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können; 

12. „Kleinstunternehmen“ ein Unternehmen, das zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Zahlungsdienstvertrags ein Unterneh
men im Sinne von Artikel 1 und Artikel 2 Absätze 1 und 3 
des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommis
sion vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinst
unternehmen sowie der kleinen und mittleren Unterneh
men ( 1 ) ist; 

13. „Interbankenentgelt“ ein zwischen dem Zahlungsdienstleis
ter des Zahlers und dem Zahlungsdienstleister des Zah
lungsempfängers für jede Lastschrift gezahltes Entgelt; 

14. „Lastschrift“ einen vom Zahlungsempfänger ausgelösten 
Zahlungsdienst zur Belastung des Zahlungskontos des Zah
lers aufgrund einer Zustimmung des Zahlers zu einem Zah
lungsvorgang, die der Zahler gegenüber dem Zahlungsemp
fänger, dessen Zahlungsdienstleister oder seinem eigenen 
Zahlungsdienstleister erteilt; 

15. „Lastschriftverfahren“ gemeinsame Regeln, Verfahren und 
Normen, die zwischen den Zahlungsdienstleistern für die 
Ausführung von Lastschriften vereinbart wurden. 

Artikel 3 

Entgelte für grenzüberschreitende Zahlungen und 
entsprechende Inlandszahlungen 

(1) Zahlungsdienstleister erheben von einem Zahlungsdienst
nutzer für grenzüberschreitende Zahlungen bis zu einem Betrag 
von 50 000 EUR die gleichen Entgelte wie sie sie von Zahlungs
dienstnutzern für entsprechende Inlandszahlungen in gleicher 
Höhe und in der gleichen Währung erheben. 

(2) Bei der Berechnung der Entgelte für grenzüberschreitende 
Zahlungen für die Zwecke von Absatz 1 muss der Zahlungs
dienstleister die entsprechende Inlandszahlung bestimmen. 

Die zuständigen Behörden erstellen Leitlinien zur Bestimmung 
der entsprechenden Inlandszahlungen, wenn sie dies für erfor
derlich halten. Die zuständigen Behörden arbeiten im Rahmen 
des gemäß Artikel 85 Absatz 1 der Richtlinie 2007/64/EG ein
gesetzten Zahlungsverkehrsausschusses aktiv zusammen, um die 
Kohärenz der Leitlinien für entsprechende Inlandszahlungen si
cherzustellen. 

(3) Hat ein Mitgliedstaat seinen Beschluss, die Anwendung 
dieser Verordnung auf seine Landeswährung auszudehnen, ge
mäß Artikel 14 mitgeteilt, so kann eine Inlandszahlung in der 
Währung dieses Mitgliedstaats als eine einer grenzüberschreiten
den Zahlung in Euro entsprechende Zahlung betrachtet werden. 

(4) Diese Verordnung gilt nicht für Entgelte für Währungs
umrechnungen. 

Artikel 4 

Maßnahmen zur Erleichterung der automatischen 
Zahlungsabwicklung 

(1) Der Zahlungsdienstleister teilt dem Zahlungsdienstnutzer 
gegebenenfalls die IBAN des Zahlungsdienstnutzers und die BIC 
des Zahlungsdienstleisters mit. 

Der Zahlungsdienstleister gibt zudem gegebenenfalls die IBAN 
des Zahlungsdienstnutzers und die BIC des Zahlungsdienstleis
ters auf den Kontoauszügen oder auf einer Anlage dazu an. 

Der Zahlungsdienstleister stellt dem Zahlungsdienstnutzer für 
die Bereitstellung von Informationen nach diesem Absatz kein 
Entgelt in Rechnung. 

(2) Je nach Art des betreffenden Zahlungsvorgangs teilt 

a) der Zahler für Zahlungsvorgänge, die er selbst auslöst, dem 
Zahlungsdienstleister auf Anfrage die IBAN des Zahlungs
empfängers und die BIC des Zahlungsdienstleisters des Zah
lungsempfängers mit; 

b) der Zahlungsempfänger für Zahlungsvorgänge, die er selbst 
auslöst, dem Zahlungsdienstleister auf Anfrage die IBAN des 
Zahlers und die BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers 
mit. 

(3) Der Zahlungsdienstleister kann dem Zahlungsdienstnut
zer über das gemäß Artikel 3 Absatz 1 erhobene Entgelt hinaus
gehende Entgelte in Rechnung stellen, wenn der Zahlungsdienst
nutzer dem Zahlungsdienstleister den Auftrag zur Ausführung 
des Zahlungsvorgangs ohne Angabe von IBAN und BIC gemäß 
Absatz 2 dieses Artikels erteilt. Diese Entgelte müssen angemes
sen und an den anfallenden Kosten ausgerichtet sein. Sie werden 
zwischen dem Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienst
nutzer vereinbart. Der Zahlungsdienstleister muss dem Zah
lungsdienstnutzer die Höhe der zusätzlichen Entgelte rechtzeitig, 
bevor der Zahlungsdienstnutzer durch eine solche Vereinbarung 
gebunden ist, mitteilen.

DE 9.10.2009 Amtsblatt der Europäischen Union L 266/15 

( 1 ) ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36.



(4) Je nach Art des betreffenden Zahlungsvorgangs teilt ein 
Lieferant von Waren bzw. ein Dienstleister, der unter diese Ver
ordnung fallende Zahlungen akzeptiert, bei der Rechnungsstel
lung für Waren und Dienstleistungen in der Gemeinschaft sei
nen Kunden seine IBAN und die BIC seines Zahlungsdienstleis
ters mit. 

Artikel 5 

Zahlungsbilanzstatistisch begründete Meldepflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten heben mit Wirkung vom 1. Januar 
2010 zahlungsbilanzstatistisch begründete innerstaatliche Pflich
ten der Zahlungsdienstleister zur Meldung von Zahlungsver
kehrsdaten im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen ihrer 
Kunden bis zu 50 000 EUR auf. 

(2) Unbeschadet von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten 
weiterhin aggregierte Daten oder andere relevante, ohne weiteres 
verfügbare Informationen erfassen, sofern diese Erfassung kei
nen Einfluss auf die vollautomatische Zahlungsabwicklung hat 
und die Zahlungsdienstleister die Daten vollautomatisch erfassen 
können. 

Artikel 6 

Interbankenentgelt für grenzüberschreitende Lastschriften 

Falls keine bilaterale Vereinbarung zwischen dem Zahlungs
dienstleister des Zahlungsempfängers und dem Zahlungsdienst
leister des Zahlers besteht, findet auf jede grenzüberschreitende 
Lastschrift, die vor dem 1. November 2012 ausgeführt wird, ein 
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers an den Zah
lungsdienstleister des Zahlers zu entrichtendes multilaterales In
terbankenentgelt von 0,088 EUR Anwendung, es sei denn, dass 
zwischen den betreffenden Zahlungsdienstleistern ein geringeres 
multilaterales Interbankenentgelt vereinbart worden ist. 

Artikel 7 

Interbankenentgelt für Inlandslastschriften 

(1) Findet zwischen dem Zahlungsdienstleister des Zahlungs
empfängers und dem Zahlungsdienstleister des Zahlers für In
landslastschriften, die vor dem 1. November 2009 ausgeführt 
werden, ein multilaterales Interbankenentgelt oder eine ander
weitig vereinbarte Vergütung Anwendung, so wird dieses multi
laterale Interbankenentgelt oder diese anderweitig vereinbarte 
Vergütung unbeschadet der Absätze 2 und 3 auf alle vor dem 
1. November 2012 ausgeführten Inlandslastschriften angewandt. 

(2) Wird ein solches multilaterales Interbankenentgelt oder 
eine solche anderweitig vereinbarte Vergütung vor dem 
1. November 2012 gekürzt oder abgeschafft, so gilt diese Kür
zung oder Abschaffung für alle Inlandslastschriften, die vor die
sem Datum ausgeführt werden. 

(3) Besteht für Inlandslastschriften eine bilaterale Verein
barung zwischen dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp
fängers und dem Zahlungsdienstleister des Zahlers, so werden 
auf diese Inlandslastschriften, die vor dem 1. November 2012 
ausgeführt werden, die Absätze 1 und 2 nicht angewandt. 

Artikel 8 

Erreichbarkeit für Lastschriften 

(1) Ein Zahlungsdienstleister eines Zahlers, der für eine auf 
Euro lautende, auf das Zahlungskonto dieses Zahlers gezogene 
Inlandslastschrift erreichbar ist, hat im Einklang mit dem Last
schriftverfahren für Lastschriften in Euro erreichbar zu sein, die 
von einem Zahlungsempfänger über einen in einem beliebigen 
Mitgliedstaat ansässigen Zahlungsdienstleister ausgelöst werden. 

(2) Absatz 1 gilt nur für Lastschriften, die für die Verbrau
cher nach dem Lastschriftverfahren verfügbar sind. 

(3) Die Zahlungsdienstleister kommen den Anforderungen 
der Absätze 1 und 2 ab dem 1. November 2010 nach. 

(4) Ungeachtet von Absatz 3 kommen Zahlungsdienstleister, 
die in einem Mitgliedstaat ansässig sind, der den Euro nicht als 
seine Währung eingeführt hat, den Anforderungen der Absätze 
1 und 2 für Lastschriften in Euro ab dem 1. November 2014 
nach. Wird der Euro jedoch in einem dieser Mitgliedstaaten vor 
dem 1. November 2013 als Währung eingeführt, kommt der in 
diesem Mitgliedstaat ansässige Zahlungsdienstleister den Anfor
derungen der Absätze 1 und 2 binnen eines Jahres nach dem 
Zeitpunkt des Beitritts des betreffenden Mitgliedstaats zum 
Euro-Währungsgebiet nach. 

Artikel 9 

Zuständige Behörden 

Die Mitgliedstaaten benennen die zuständigen Behörden, die für 
die Sicherstellung der Einhaltung dieser Verordnung verantwort
lich sind. 

Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission diese zuständi
gen Behörden bis zum 29. April 2010. Sie teilen der Kommis
sion unverzüglich jede spätere Änderung mit, die diese Behör
den betrifft. 

Die Mitgliedstaten können bestehende Einrichtungen als zustän
dige Behörden benennen. 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behör
den die Einhaltung dieser Verordnung wirksam zu überwachen 
und alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen haben, um diese 
Einhaltung sicherzustellen.
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Artikel 10 

Beschwerdeverfahren für Verstöße gegen diese 
Verordnung 

(1) Die Mitgliedstaaten schaffen Verfahren, die es den Zah
lungsdienstnutzern und anderen interessierten Parteien ermögli
chen, bei den zuständigen Behörden wegen mutmaßlicher Ver
stöße der Zahlungsdienstleister gegen diese Verordnung Be
schwerde einzulegen. 

Die Mitgliedstaaten können hierzu bestehende Verfahren anwen
den oder ausdehnen. 

(2) Unbeschadet des Rechts, nach dem innerstaatlichen Pro
zessrecht vor Gericht zu klagen, weist die zuständige Behörde 
die Partei, die die Beschwerde eingereicht hat, gegebenenfalls auf 
die nach Artikel 11 eingerichteten außergerichtlichen Be
schwerde- und Rechtsbehelfsverfahren hin. 

Artikel 11 

Außergerichtliche Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten schaffen angemessene und wirksame 
außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren für 
die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Zahlungsdienstnut
zern und ihren Zahlungsdienstleistern über aus dieser Verord
nung erwachsende Rechte und Pflichten. Für diese Zwecke wer
den von den Mitgliedstaaten bestehende Einrichtungen benannt, 
soweit dies angebracht ist, oder neue Einrichtungen geschaffen. 

(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission diese 
Einrichtungen bis zum 29. April 2010. Sie teilen der Kommis
sion unverzüglich jede spätere Änderung mit, die diese Einrich
tungen betrifft. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass dieser Artikel 
nur für Zahlungsdienstnutzer gilt, bei denen es sich um Ver
braucher oder Kleinstunternehmen handelt. In diesem Fall unter
richten die Mitgliedstaaten die Kommission entsprechend. 

Artikel 12 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Die in den Artikeln 9 und 11 genannten zuständigen Behörden 
und außergerichtlichen Schlichtungsstellen der Mitgliedstaaten 
arbeiten bei der Lösung grenzübergreifender Streitigkeiten aktiv 
und zügig zusammen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
diese Zusammenarbeit tatsächlich erfolgt. 

Artikel 13 

Sanktionen 

Unbeschadet des Artikels 17 legen die Mitgliedstaaten bis zum 
1. Juni 2010 für Verstöße gegen diese Verordnung Sanktionen 
fest und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicher

zustellen, dass diese Sanktionen angewandt werden. Die Sank
tionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Bestimmun
gen bis zum 29. Oktober 2010 mit und melden ihr unverzüg
lich spätere Änderungen, die diese betreffen. 

Artikel 14 

Anwendung auf andere Währungen als den Euro 

(1) Ein Mitgliedstaat, der den Euro nicht als seine Währung 
eingeführt hat und beschließt, die Anwendung dieser Verord
nung mit Ausnahme der Artikel 6, 7 und 8 auf seine Landes
währung auszudehnen, teilt dies der Kommission mit. Diese 
Mitteilung wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent
licht. Die Ausweitung des Geltungsbereichs dieser Verordnung 
wird vierzehn Tage nach dieser Veröffentlichung wirksam. 

(2) Ein Mitgliedstaat, der den Euro nicht als seine Währung 
eingeführt hat und beschließt, die Anwendung der Artikel 6, 7 
oder 8 oder einer beliebigen Kombination dieser Artikel auf 
seine Landeswährung anzuwenden, teilt dies der Kommission 
mit. Diese Mitteilung wird im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht. Die Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Artikel 6, 7 oder 8 wird vierzehn Tage nach dieser Veröffent
lichung wirksam. 

(3) Mitgliedstaaten, die am 29. Oktober 2010 das Mittei
lungsverfahren gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 
2560/2001 bereits abgeschlossen haben, brauchen keine Mittei
lung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels zu unterbreiten. 

Artikel 15 

Überprüfung 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem 
Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
der Europäischen Zentralbank bis zum 31. Oktober 2011 einen 
Bericht über die Angemessenheit der Abschaffung der zahlungs
bilanzstatistisch begründeten innerstaatlichen Meldepflichten 
vor. Sie fügt diesem Bericht gegebenenfalls einen Vorschlag bei. 

(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem 
Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
der Europäischen Zentralbank bis zum 31. Oktober 2012 einen 
Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor und fügt 
diesem Bericht gegebenenfalls einen Vorschlag bei. Dieser Be
richt berücksichtigt insbesondere folgende Aspekte: 

a) die Nutzung von IBAN und BIC bei der Automatisierung 
von Zahlungen, 

b) die Angemessenheit der in Artikel 3 Absatz 1 vorgesehenen 
Obergrenze, und 

c) die Marktentwicklungen im Zusammenhang mit der Anwen
dung der Artikel 6, 7 und 8.
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Artikel 16 

Aufhebung von Rechtsakten 

Die Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 wird mit Wirkung vom 1. November 2009 aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung. 

Artikel 17 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. November 2009. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 16. September 2009. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

C. MALMSTRÖM
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